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Ausfertigung 14 .02.2007

Auf den Antrag des Schuldners wird die Haftdauer auf vier Monate festgesetzt.
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Die Herabsetzung der Haftdauer von sechs Monaten ( § 913 ZPO ) beruht auf der
Anwendung - des verfassungsrechtlichen Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes . Die zu
vollstreckende Hauptforderung von 193,11 DM nebst Zinsen und Kosten rechtfertigt es nur
eine herabgesetzte Haftdauer von hier angemessenen vier Monaten als Sanktion auf die
Nichtabgabe der eidesstattlichen Versicherung zuzulassen .


